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Norm

AnerbenG §10 Abs1;

AußStrG §97 Abs1;

GGG 1984 §24 Abs1;

Rechtssatz

Der Umstand, daß gemäß § 10 Abs 1 letzter Satz AnerbenG in die Erbteilung der Übernahmspreis des Erbhofes als

Forderung der Verlassenschaft einzubeziehen ist und der Erbhof als solcher ausscheidet, macht die vorgenommene

Inventarisierung (Vermögensverzeichnis zur Zeit des Todes des Erblassers; § 97 Abs 1 AußStrG) keineswegs unrichtig,

zumal eine neuerliche Inventarisierung nach Festsetzung des Übernahmspreises nicht vorgesehen ist. Die genannte

spätere Erbteilung vermag auf die Verhältnisse am Todestag keinen Ein uß zu nehmen. Somit erlaubt § 24 Abs 1 GGG

die Berücksichtigung des Übernahmspreises anstelle des reinen Nachlaßwertes nicht.
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